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Geänderter Redaktionsschluss
Aufgrund des bevorstehenden Feiertages (Fronleichnam) am 22.05.2008 wird der
Redaktionsschluss für die Ausgabe 21 auf Montag, den 19. Mai, vorverlegt.

Wir bitten alle Vereine, Kirchen und Organisationen, ihre Berichte für das Nachrichten-
blatt, Ausgabe 21, bis spätestens am

Montag, 19. Mai 2008, 8.00 Uhr

bei ihrer Gemeinde abzugeben bzw. über den Artikelstar einzustellen.

Gemeinsame
Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinsame Ausführungshinweise

des Ministeriums für Arbeit und Soziales und des Wirt-
schaftsministeriums zur Umsetzung des Landesnichtrau-
cherschutzgesetzes in Gaststätten
Zur Umsetzung des Landesnichtraucherschutzgesetzes
(LNRSchG) in Gaststätten werden den zuständigen Behörden
nachstehende Hinweise gegeben:

1. Themenkomplex: Reichweite des LNRSchG
Gastgewerbliche Serviceleistungen
Das Rauchverbot gilt grundsätzlich für Gaststätten im Sinne des
Gaststättengesetzes. Gastgewerbliche Serviceleistungen im ge-
ringen Umfang sind vom Anwendungsbereich des LNRSchG aus-
geschlossen. Das gilt insbesondere für den Ausschank von Mine-
ralwasser und Kaffee und oder das Bereitstellen von kleineren
Süßigkeiten oder vergleichbar abgepackten Snacks in Spielhallen,
Kinos, Internetcafés, Sonnenstudios, Frisör- und sonstigen Ge-
werbebetrieben. Unerheblich dabei ist, ob der Ausschank der Ge-
tränke bzw. das Bereitstellen der genannten Speisen aus Automa-
ten, entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt.

Vereinsgastronomie
Die Vereinsgastronomie ist grundsätzlich vom Anwendungsbe-
reich des LNRSchG umfasst, da das Merkmal der öffentlichen
Zugänglichkeit von Vereinsgaststätten in der Regel vorliegt. Ver-
eine sind typischerweise als offene Vereine angelegt, bei denen
die Mitgliederzahl nicht begrenzt und ein Wechsel im Bestand
jederzeit möglich ist. Dies gilt auch für Gründungen von Raucher-
vereinen oder Raucherclubs, die grundsätzlich als offene Vereine
und Clubs angelegt sind.

Vorübergehender Gaststättenbetrieb
Der vorübergehende Gaststättenbetrieb unterfällt ebenso den
Vorschriften des LNRSchG. Trotz seines den Festzelten vergleich-
baren vorübergehenden Charakters gilt für einen solchen Betrieb
nicht die Ausnahmeregelung für Bier-, Wein- und Festzelte nach
§ 7 Abs. 1 Satz 3 LNRSchG.
Beispiele: Vorübergehende Gaststättenbetriebe aufgrund be-
sonderer Anlässe sind etwa Jubiläumsfeste, Vereinsfeste, Sport-
veranstaltungen, Tagungen u.ä. in Sport- und Mehrzweckhallen,
kirchlichen Einrichtungen oder anderen Gebäuden.

Verhältnis der Regelungen des § 7 LNRSchG zu § 5
LNRSchG bei gastronomischen Veranstaltungen in kom-
munalen bzw. Landeseinrichtungen, insbesondere in kom-
munalen Mehrzweckhallen
Gastronomische Veranstaltungen in solchen Einrichtungen sind
als vorübergehende Gaststättenbetriebe, unabhängig von der
Rechtsnatur des Veranstalters, nicht nach der Regelung des § 5
LNRSchG, sondern nach § 7 LNRSchG zu beurteilen. Das bedeu-
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tet, dass die Leitung der Veranstaltung keine Ausnahme vom
Rauchverbot nach § 5 Abs. 2 LNRSchG verfügen kann, Ausnah-
men vom Rauchverbot richten sich ausschließlich nach § 7
LNRSchG. Das Rauchen in Foyers bzw. in Eingangs- oder Garde-
robenbereichen u.Ä. solcher Mehrzweckhallen bzw. Einrichtungen
ist zulässig, soweit diese Bereiche von der eigentlichen Halle bzw.
dem Veranstaltungsraum räumlich getrennt sind und gemäß § 7
Abs. 2 S. 1 LNRschG die Belange des Nichtraucherschutzes nicht
beeinträchtigt werden. Den Veranstaltungsteilnehmern können die
Wege z.B. durch das Foyer bzw. durch den Eingangsbereich in
den (rauchfreien) Veranstaltungsraum bzw. vom Veranstaltungs-
raum zu den Toiletten zugemutet werden.

Bier-, Wein und Festzelte
Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 LNRSchG sind Bier-, Wein- und Festzelte
vom Rauchverbot ausgenommen. Ausweislich der Gesetzesbe-
gründung werden darunter nur temporär aufgestellte Zelte ver-
standen. Auf Dauer aufgestellte Zelte bzw. das Aufstellen von Zel-
ten in Gebäuden (z. B. in den Räumlichkeiten einer Gaststätte)
werden von der Ausnahmebestimmung nicht erfasst.
Ausgehend vom Schutzzweck des Gesetzes ist dagegen die Auf-
stellung von bewirtschafteten Zelten im Außenbereich von Gast-
stätten über längere Zeiträume (oder auch dauerhaft) zulässig.
Sofern eine Betriebseinheit mit der Gaststätte vorliegt können sie
als gemäß § 7 Abs. 2 LNRSchG zulässige "Nebenräume" bewer-
tet werden.

Geschlossene Gesellschaft
Das Rauchverbot in Gaststätten gilt auch bei so genannten ge-
schlossenen Gesellschaften. Ob dabei der Gastwirt selbst gastro-
nomische Dienstleistungen erbringt oder der private Veranstalter
der geschlossenen Gesellschaft für Speisen und/oder Getränke
sorgt, ist unerheblich.
Eine temporär unterschiedliche Nutzung der Gaststätte ist nicht
zulässig. Die Ausweisung als Raucher-/Nichtraucherraum muss
dauerhaft sein.
Der durch das LNRSchG beabsichtigte Schutz der Nichtraucher
vor den Gefahren des Passivrauchens wird nicht erreicht, wenn
in einem (Haupt-)Raum zeitlich begrenzt geraucht wird. Nach Stu-
dien des DKfZ sind die mit dem Rauchen verbundenen Schad-
stoffe in der Raumluft weiter vorhanden und werden z.B. von (Tep-
pich-)Böden, Gardinen und Tapeten aufgenommen und anschlie-
ßend wieder an die Raumluft abgegeben.

Reisegewerbe
Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 LNRSchG sind die im Reisegewerbe
betriebenen Gaststätten vom Rauchverbot und damit vom An-
wendungsbereich des § 7 LNRSchG ausgenommen. Dies gilt je-
doch - entsprechend dem Schutzzweck des LNRSchG - nur für
die im Freien betriebenen reisegewerblichen Gaststätten. Werden
solche im Reisegewerbe betriebenen Gaststätten in Hallen, Ge-
bäuden o.Ä. aufgestellt, findet die Ausnahmeregelung des § 7
Abs. 1 Satz 3 LNRSchG keine Anwendung, vielmehr gilt die allge-
meine Bestimmung des § 7 Abs. 2 LNRSchG.

2. Themenkomplex: Einraumgaststätten
Anforderung an Trennwände
Nach § 7 Abs. 2 Satz 1 LNRSchG ist das Rauchen in vollständig
abgetrennten Nebenräumen zulässig. Maßgeblich ist, dass durch
die Raucherräume die Luftqualität in den übrigen Gasträumen
nicht beeinträchtigt wird. Dem haben die Materialanforderungen
der Trennwände Rechnung zu tragen. Diese können daher aus
Stein, Glas, Plexiglas, Holz, Kunststoff o.Ä. sein. Auch die Einrich-
tung spezieller Raucherkabinen ist zulässig. Textilvorhänge und
spanische Wände reichen als Abtrennung jedoch nicht aus. Et-
waige bau- bzw. brandschutzrechtliche Anforderungen an die Er-
richtung von Trennwänden werden hiervon nicht berührt.

Falt- und Schiebewände
Dichtschließende Falt- und Schiebewände sind unter der Vorausset-
zung, dass sie dauerhaft aufgestellt bleiben und durch eine vollstän-
dig abschließende Abtrennung gewährleisten, dass durch den Rau-
cher(neben-)Raum die Luftqualität im rauchfreien (Haupt-)Raum nicht
beeinträchtigt wird, als Abtrennung zulässig. Durch das Erfordernis
der "Nichtveränderbarkeit" sollen temporär unterschiedliche Nutzun-
gen der Räume ausgeschlossen werden.

Bereitschaftsdienst
Ärztlicher Notdienst Sinsheim:
In dringenden Fällen von Freitag, 19.00 Uhr, bis Montag, 7.00
Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 7.00 Uhr, und an
Feiertagen vom Vortag 19.00 Uhr bis zum nächsten Werktag
7.00 Uhr, Alte Waibstadter Straße 6, Tel. 07261/19292

Zahnärztlicher Notfalldienst Bereich Sinsheim:
Samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 10.00 bis
12.00 Uhr. Der Dienst habende Zahnarzt ist über die Rufnum-
mer 07261/19292 zu erfragen. In der übrigen Zeit ist der Dienst
habende Zahnarzt nur in dringenden Fällen telefonisch erreich-
bar.

Apotheken

Freitag, 09.05.
Ansbach-Apotheke, Steinsfurt,
Steinsfurter Str. 57, Tel. 07261/64790
Samstag, 10.05.
Bahnhof-Apotheke, Sinsheim,
Friedrichstr. 16, Tel. 07261/4488
Sonntag, 11.05.
Central-Apotheke, Sinsheim,
Hauptstraße 108, Tel. 07261/2255
Montag, 12.05.
Fortuna-Apotheke, Hoffenheim,
Sinsheimer Str. 9, Tel. 07261/4937
Dienstag, 13.05.
Hubertus-Apotheke, Waibstadt,
Hauptstr. 35, Tel. 07263/746
Mittwoch, 14.05.
Raban-Apotheke, Helmstadt-Bargen,
Rabanstr. 11, Tel. 07263/409656
Donnerstag, 15.05.
Kurpfalz-Apotheke, Sinsheim,
Schlesienstr. 2, Tel. 07261/13427

Tierärzte
Bei Nichterreichen des Haustierarztes
Raum Waibstadt, Unterschwarzach,
Lobbach und angrenzende Gemeinden
Pfingstsonntag, 11.05.: Tel. 06262/915640
Pfingstmontag, 12.05.: Tel. 07263/4711
Raum Nußloch, Wiesloch, Walldorf, Meckesheim
Pfingstsonntag, 11.05.: Tel. 06222/52252
Pfingstmontag, 12.05.: Tel. 06226/1569

Sozialstation
des Gemeindeverwaltungsverbandes Waibstadt
Telefon 07263/96330, Rufbereitschaft Tel. 0171/3338819

Häuslicher Alten- u. Krankenpflegedienst:
Tel. 0173/2752038
- in Notfällen rund um die Uhr erreichbar.
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Anforderung an Türen
Die Türen zwischen Raucher- und Nichtraucherraum müssen
verschließbar sein, lediglich offene Durchgänge ohne die Möglich-
keit zur Schließung sind daher nicht zulässig. Genügend breite
und ausreichend hohe Pendeltüren (keine typische halbhohe "Sa-
loontür") sind zulässig. Der (geringe) Abstand der Pendeltür von
Decke, Wänden und Fußboden, der für das Pendeln der Türe
notwendig ist, ist dabei ausnahmsweise zulässig. Eine automati-
sche Schließvorrichtung für die Türen ist nicht erforderlich, der
durch das Öffnen und Schließen der Türe entstehende Luftaus-
tausch ist hinnehmbar.
Flankierende Möglichkeiten der Abtrennung
Die vollständige Abtrennung von Haupt- und Nebenräumen ist
durch flankierende bauliche Maßnahmen möglich, die den bauli-
chen Besonderheiten einer Gaststätte im Einzelfall Rechnung tra-
gen können.
Beispiel: Bei Gaststätten, die sich über mehrere Ebenen verbun-
den mit einer offenen Treppe/Galerie o.Ä. erstrecken, kann der
Einbau von Trennscheiben als vollständige Abtrennung zulässig
sein.
Zurzeit gibt es nach den Ausführungen des DKfZ jedoch keinen
wirksamen technischen Nichtraucherschutz. Die derzeitigen Ven-
tilations- und Filtrationssystem sind nicht in der Lage, eine vom
Tabakrauch unbelastete und damit gesundheitlich unbedenkliche
Innenraumluft zu garantieren. Technische flankierende Maßnah-
men genügen daher nicht den Anforderungen des Gesetzes.
Wenn zu einem späteren Zeitpunkt durch technische Weiterent-
wicklungen auch mit solchen Maßnahmen ein gleichwertiger
Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens wie bei einem
Rauchverbot gewährleistet werden kann, behält sich die Landes-
regierung eine Novellierung dieser Ausführungsbestimmungen
vor.
Anforderungen an Belüftung
An die Be- und Entlüftung des Raucherraums werden durch das
LNRSchG keine zusätzlichen Anforderungen z.B. nach Einbau
oder Aufrüstung von Entlüftungsanlagen gestellt.
3. Themenkomplex: Mehrraumgaststätten
Belange des Nichtraucherschutzes
in Mehrraumgaststätten
Kurze Wege durch Rauchbereiche stellen noch keine Beeinträchti-
gung der Belange des Nichtraucherschutzes dar. Infolgedessen
ist es möglich, in Vorräumen/Eingangsbereichen u.Ä. von Gast-
stätten, Hotels und Mehrzweckhallen das Rauchen zu gestatten,
sofern es sich dabei um vollständig abgetrennte Räumlichkeiten
("Nebenraum") im Sinne von § 7 Abs. 2 S. 1 LNRSchG handelt.
Der Begriff "kurze Wege" ist dabei nicht auf eine bestimmte Dis-
tanz begrenzt, sondern richtet sich nach den jeweiligen örtli-
chen Verhältnissen.

Kriterien für die Einstufung von Haupt- und Nebenraum
Nach der Gesetzesbegründung zu § 7 LNRSchG hat der Neben-
raum den Anteil der Nichtraucher in der Bevölkerung angemessen
zu berücksichtigen, um (dadurch) dem Anliegen des Gesetzes
Nachdruck zu verleihen. Bei der Bestimmung von Haupt- und
Nebenraum sind immer die konkreten Verhältnisse vor Ort in die
Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen, wobei wichtige Kriterien
die Flächengröße, die Lage und die Ausstattung der Räume sind.
Der Nebenraum darf damit in seiner Gesamtbetrachtung dem
Hauptraum zumindest nicht als "übergeordnet" eingestuft werden
können. Zu berücksichtigen ist dabei auch der Schwerpunkt der
gastronomischen Tätigkeit des Gastwirts. Ferner sollte bei der
Gesamtbetrachtung aller Kriterien die unternehmerische Freiheit
des Gastwirts hinsichtlich der Festlegung der Räumlichkeiten bei
der Gewährleistung des Nichtraucherschutzes nicht unangemes-
sen eingeschränkt werden. Sind Haupt- und Nebenraum bezüg-
lich Größe und vor allem hinsichtlich der Ausstattung weitgehend
identisch, kann jeder der Räume zu Haupt- oder Nebenraum er-
klärt werden.
Beispiel: In einer Gaststätte sind zu den Essenszeiten (mittags
und am frühen Abend) die meisten Gäste im Speiseraum, dort
liegt zu diesem Zeitpunkt der Schwerpunkt der gastronomischen
Tätigkeit. Am späteren Abend halten sich dagegen die meisten
Gäste in einem davon getrennten Raum mit der Bar/Theke auf,
in dem sich dann der Schwerpunkt der gastronomischen Tätigkeit
abspielt. Der Gastwirt kann deshalb auch den Barraum als Rau-
chernebenraum einrichten.

Größe: Grundsätzlich ist der Hauptraum der größere Raum, um
so dem Erfordernis der angemessenen Berücksichtigung des An-
teils der Nichtraucher in der Bevölkerung Rechnung zu tragen.
Eine feste Größe ist dabei nicht vorgegeben. In Einzelfällen kann
jedoch auch der größere Raum als Nebenraum eingerichtet wer-
den, da es auf die Gesamtbetrachtung der Lage vor Ort im Einzel-
fall ankommt.
Beispiel: Liegt in einer Gaststätte der Schwerpunkt der gastrono-
mischen Tätigkeit in der Verabreichung von Speisen und findet
diese hauptsächlich in dem kleineren, vor allem mit Tischen und
Sitzplätzen ausgestatten Hauptraum statt, kann der größere Ne-
benraum mit Theke und Stehplätzen als Rauchernebenraum ein-
gerichtet werden.
Einrichtung mehrerer Nebenräume: Die Einrichtung mehrerer
Rauchernebenräume in einer Gaststätte ist zulässig, solange
diese - jeder für sich betrachtet - gegenüber dem Hauptraum
keine unvertretbare Dominanz besitzen.
Beispiel: Die Gaststätte besteht aus drei Räumen, der größere
Raum hat eine Fläche von 70 qm, die zwei kleineren Räume je
40 qm. Beide kleineren Räume können als Rauchernebenräume
erklärt werden. Nicht zulässig ist es, die beiden kleineren Räume
zum Hauptraum und den größeren Raum als Nebenraum zu er-
klären.
Ausstattung des Nebenraums: Die Ausstattung des Neben-
raums mit Bar, Theke und Schankanlage u.ä. ist zulässig, unab-
hängig davon, ob es sich um die einzige Bar, Theke oder Schank-
anlage der Gaststätte handelt oder nicht, soweit sich dadurch an
der Einstufung von Haupt- und Nebenraum nichts ändert.
Beispiele: In einer Speisegaststätte kann als Hauptraum das ei-
gentliche Restaurant und als Nebenraum der Raum mit der einzi-
gen Bar/Theke und Schankanlage eingerichtet werden. In den
Nebenräumen ist es auch zulässig, Speisen zuzubereiten, zu ser-
vieren und von dort in den Hauptraum zu bringen. In den Neben-
räumen sind ferner Kegelbahnen, Billardtische, Fernseher, Büh-
nen u.Ä. erlaubt, das LNRSchG sieht dazu keine Beschränkun-
gen vor.
Gastronomisches Angebot: Durch das LNRSchG wird die un-
ternehmerische Freiheit des Gastwirts bezüglich seines Speisen-
und Getränkeangebots nicht berührt. Demnach ist es nicht erfor-
derlich, dass dem Gast in allen Räumen einer Gaststätte dasselbe
Speisen- und Getränkeangebot zur Verfügung steht.
Beispiele: Der Ausschank der so genannten "harten" alkoholi-
schen Getränke kann auf den Nebenraum mit der Bar beschränkt
werden, was insbesondere für größere Veranstaltungen in Mehr-
zweckhallen von Bedeutung ist.
Im Nebenraum können rustikalere bzw. kleinere Gerichte als im
Hauptraum angeboten werden, außerdem können die jeweiligen
"Öffnungszeiten" zwischen den Räumen differieren.
Lage: Der Hauptraum muss nicht automatisch der Raum sein,
den der Gast nach dem Eingang in die Gaststätte zuerst betritt,
vielmehr kommt es auf die Gesamtbetrachtung der Räumlichkei-
ten an. Zwischen Hauptraum und Nebenraum kann eine gewisse
räumliche Distanz liegen, maßgebend für die Beurteilung sind hier
insbesondere das Kriterium der Betriebseinheit und gegebenen-
falls auch die Gaststättenerlaubnis. Haupt- und Nebenräume kön-
nen damit im Einzelfall in unterschiedlichen Gebäuden liegen, was
vor allem bei größeren Hotel- oder Gaststättenkomplexen der Fall
sein kann.
Beispiele: In einem Hotelkomplex befindet sich im Hauptge-
bäude ein gehobenes Restaurant und in einem Nebengebäude,
das die Gäste über den Hof erreichen, eine rustikale Bar mit klei-
nem Speiseangebot. Hier kann in der rustikalen Bar als Neben-
raum geraucht werden.
In einem Hotelkomplex befinden sich im Hauptgebäude ein ge-
hobenes Restaurant und eine davon räumlich abgetrennte, ver-
pachtete Bar. Hier kann - trotz unterschiedlichem Betreiber und
demzufolge unterschiedlicher gaststättenrechtlicher Konzessio-
nen - in der Bar geraucht werden, wenn es sich um ein Hotel und
damit um eine Betriebseinheit handelt.
Hotels: Gaststätten in Hotels, d.h. insbesondere das Speiseres-
taurant/Speisesaal unterliegen ebenfalls dem Rauchverbot. Vom
Rauchverbot nicht umfasst sind jedoch die Eingangsbereiche und
Foyers (auch mit Barbereich) der Hotels, soweit das Speiserestau-
rant von diesen Bereichen vollständig abgetrennt ist. Insoweit gilt
hier dieselbe Rechtslage wie z.B. bei vorübergehenden Veranstal-
tungen in Mehrzweckhallen.
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4. Themenkomplex: Außengastronomie
Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 des LNRSchG ist die Außengastronomie
vom Rauchverbot ausgenommen, entsprechend der Gesetzesbe-
gründung fallen darunter Biergärten und Straßencafés und damit
die Betriebe bzw. Betriebsteile von Gaststätten, bei denen Spei-
sen oder Getränke im Freien angeboten werden.
Gaststätten in Einkaufszentren, d.h. in von allen Seiten umbauten
Gebäuden sind dagegen nicht als Außengastronomie anzusehen.
Einkaufspassagen und Einkaufszentren sind umbaute Räumlich-
keiten. Weder große Ein- und Ausgänge (selbst wenn diese stets
offen sind) noch sehr hohe Innenräume erlauben eine Beurteilung
als Außengastronomie i. S. von § 7 Abs. 1 S. 2 LNRSchG.
Etwas anderes gilt dann, wenn in der Einkaufspassage/dem Ein-
kaufszentrum kein offenes gastronomisches Angebot vorhanden
ist. Sofern die dortigen gastronomischen Betriebe zur Einkaufs-
passage/dem Einkaufszentrum außerdem keine offene Front ha-
ben, kann in der Einkaufspassage/dem Einkaufszentrum geraucht
werden. Für die dortigen von der Einkaufspassage/dem Einkaufs-
zentrum vollständig abgeschlossenen Gaststätten gilt die normale
Regel-Ausnahme-Regelung in § 7 LNRSchG.
Lärmproblematik
Mit Inkrafttreten des LNRSchG ist eine Zunahme der Außengas-
tronomie zu erwarten. Außerdem ist mit den vor den Türen von
Gaststätten rauchenden Gästen insgesamt mit einer Verstärkung
der Lärmproblematik zu rechnen. Das LNRSchG sieht dazu keine
Regelungen vor, zur Bewältigung der Lärmproblematik ist daher
auf die bestehenden ordnungsrechtlichen Handlungsmöglichkei-
ten des Gaststätten-, Immissionsschutz- bzw. Polizeirechts zu-
rückzugreifen.
5. Themenkomplex: Diskotheken
Nach § 7 Abs. 2 Satz 2 LNRSchG sind für Diskotheken keine
Ausnahmen vom Rauchverbot vorgesehen. Nach der Gesetzes-
begründung dient das ausnahmslose Rauchverbot in Diskotheken
insbesondere dem Schutz der Jugendlichen vor den Gefahren
des Passivrauchens und trägt dem Umstand Rechnung, dass die
Schadstoffkonzentration in Diskotheken besonders hoch ist bei
gleichzeitig körperlicher Aktivität der Gäste, was zu stärkerer Inha-
lation der schadstoffhaltigen Innenraumluft führt.
Kombination Diskothek mit Gaststätte
Bei einer Kombination einer Diskothek mit einer Gaststätte, d.h.
einer Schank- und Speisewirtschaft ohne besondere Betriebsei-
gentümlichkeit, wie beispielsweise einem Bistro oder einem Res-
taurant o.Ä. ist die Einrichtung eines Rauchernebenraums in der
angegliederten Gaststätte nach § 7 Abs. 2 Satz 1 LNRSchG zuläs-
sig. Der Schutzbereich des § 7 Abs. 2 Satz 2 LNRSchG betrifft
nur die eigentliche Diskothek. Voraussetzung für einen Raucher-
nebenraum in der Gaststätte ist, dass eigenständige Betriebsein-
heiten und eine vollständige räumliche Abtrennung von Gaststätte
und Diskothek gegeben sind.
Regelung außerhalb von Diskotheken
Auf im Freien befindlichen dem Diskothekenbetrieb zuzurechnen-
den Grundstücksflächen ist das Aufstellen von (auch) bewirtschaf-
teten Zelten oder Containern - vorbehaltlich entgegenstehender
bau-, immissionsschutz-, gaststättenrechtlicher oder sonstiger
Regelungen - zulässig, in denen geraucht werden darf. Vorausset-
zung ist jedoch, dass in den Zelten oder Containern keine Speisen
abgegeben werden, nicht getanzt wird und auch keine Musikbe-
schallung stattfindet. Unter derselben Voraussetzung ist die Ein-
richtung eines Raucherraums in einem angemieteten Gebäude
oder - unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass kein unmittel-
barer Zugang von und zu der Diskothek gegeben ist - auch im
selben Gebäude wie der Diskothek zulässig.

6. Themenkomplex: Vollzug
Die Regelungen des LNRSchG richten sich in erster Linie an die
Raucher selbst, sodann aber auch an die Betreiber von Gaststät-
ten (§ 8 Abs. 2 LNRSchG). Zu den Vorschriften des Gesundheits-
rechts, die von den Gastwirten bei Führung des Betriebes zu be-
achten sind, gehört auch das gesetzliche Rauchverbot in Gast-
stätten (§ 7 LNRSchG).
Für den Vollzug des LNRSchG sind die unteren Verwaltungsbe-
hörden i.S. von § 13 Abs. 1 LVG im Rahmen ihrer allgemeinen
Zuständigkeiten verantwortlich. Dies umfasst auch die Prüfung,
inwieweit die Voraussetzungen für den Erlass einer Auflage oder
Anordnung durch Rauchen in Gaststättenbetrieben gegeben ist.

Zur Klärung von Fachfragen - z. B. ob bestimmte Schutzmaßnah-
men ausreichen, um eine Beeinträchtigung der Belange des
Nichtraucherschutzes (§ 7 Abs. 2 LNRSchG) auszuschließen -
kann die örtliche Gesundheitsbehörde beteiligt werden. Die fach-
aufsichtliche Letztverantwortung liegt bei dem Ministerium für Ar-
beit und Soziales als oberster Landesbehörde.
Bei gravierenden und beharrlichen Verstößen des Gaststättenbe-
treibers gegen seine Pflichten nach § 8 LNRSchG kann die Frage
der Zuverlässigkeit aufgeworfen werden und infolgedessen kann
es zu entsprechenden Maßnahmen von Seiten der Gaststättenbe-
hörde kommen. Die Rücknahme der gaststättenrechtlichen Er-
laubnis bzw. ein Untersagungsverfahren dürfte aber nur als letztes
Mittel und nur in schwerwiegenden (Wiederholungs-) Fällen in Be-
tracht kommen, wenn beispielsweise der Gastwirt nicht "belehr-
bar" ist und fortdauernd gegen seine Pflichten aus § 8
LNRSchG verstößt.
Die sachlich zuständigen Behörden zur Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten sind gemäß § 9 Abs. 3 LNRSchG die
Ortspolizeibehörden. Für den Polizeivollzugsdienst ergibt sich bis
auf die Fälle, in denen ein Verstoß gegen das Rauchverbot noch
andauert und ein sofortiges Tätigwerden erforderlich erscheint,
keine originäre Zuständigkeit. Dies ist z.B. bei eigener Wahrneh-
mung durch Polizeibeamte vor Ort bzw. bei einer förmlichen An-
zeigeerstattung bei der Polizei der Fall.
Ministerium für Arbeit und Soziales Wirtschaftsministerium
gez. Dr. Kohler gez. Prof. Dr. Weiblen

"Karte ab 60" für neue Interessenten
jetzt beantragen!
Die "Karte ab 60" ist ein besonders günstiges Angebot des Ver-
kehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) für alle Bürgerinnen und Bür-
ger, die älter als 60 Jahre sind.
Die "Karte ab 60" ist eine Jahreskarte und kostet monatlich 29,55
� bzw. 354,60 � im Jahr.
Für alle, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiern, gibt es
ein besonderes Angebot: das "Karte ab 60"-Glückwunsch-Abo.
Mit dem "Karte ab 60"-Glückwunsch-Abo kann man einen Monat
gratis in den Bussen und Bahnen des VRN unterwegs sein. Das
"Karte ab 60"-Glückwunsch-Abo erhält, wer die Karte ab 60 inner-
halb von zwölf Monaten ab seinem 60. Geburtstag bestellt.
Für die "Karte ab 60" benötigen Sie ein Passbild!
Sie können auch das Gebiet des WVV Westpfalz Verkehrsverbun-
des benutzen. Von Würzburg bis Kusel, von Lauterbourg nach
Zweibrücken und Pirmasens und von Wissembourg nach Bens-
heim fahren!
Sie ist in allen Bussen und Bahnen der Verkehrsunternehmen gül-
tig, die zum Verkehrsverbund gehören.
Mit dieser Karte sind Sie unabhängig und können ohne weitere
Bezahlung beliebig oft nach Alzey, Worms oder Bensheim im Nor-
den bis Grünstadt, Bad Dürkheim oder Kaiserslautern im Westen;
von Weißenburg, Lauterbourg, Wörth, Waghäusel oder Bad
Schönborn, Bad Wimpfen, Bad Rappenau im Süden bis Buchen,
Walldürn oder Hardheim im Osten sowie neu Erbach, Michelstadt,
Bad König fahren.
Auch kann der Main-Tauber-Kreis u.a. mit der Regionalbahn nach
Würzburg über Neckarelz/Osterburken, oder Bad Friedrichshall/
Jagstfeld benutzt werden.
Für Bürgerinnen und Bürger, die am 1. Juni 2008 das 60. Lebens-
jahr erreicht haben oder älter als 60 Jahre sind und noch nicht
die "Karte ab 60" besitzen, diese aber für das Netz des Verkehrs-
verbund Rhein-Neckar (VRN) ab 1. Juni 2008 haben möchten,
muss der Antrag bis spätestens Dienstag, 20. Mai 2008, bei der
VRN eingegangen sein.
Wie die Akademie für Ältere, Geschäftsstelle "Karte ab 60", in
Heidelberg mitteilt, kann die Zusendung der "Karte ab 60" zum
1. Juni 2008 nur dann erfolgen, wenn der Antrag
- bei der Stadtverwaltung oder
- bei der Akademie für Ältere in 69115 Heidelberg, Bergheimer

Str. 76, oder
- bei dem RNV-Kundenzentrum Bismarckplatz oder
- bei dem RNV-Kundenzentrum, Mannheim, im Stadthaus

N 1, Ebene 1
gestellt wurde und rechtzeitig zu dem oben genannten Termin bei
der VRN eingegangen ist.
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Kirchliche Sozialstation
im GVV Waibstadt e.V.
Herzlichen Dank an alle Bürger/-innen, die zum Gelingen der Feier
unseres 25-jährigen Bestehens am 26. April 2008 beigetragen
haben. Danke dem Posaunenchor, dem Kirchenchor aus Helm-
stadt für die feierliche Umrahmung des Festgottesdienstes.
Dank an die Landfrauen und allen Kirchengemeinderätinnen/-rä-
ten für die Bewirtung in der Schwarzbachhalle. Besonderen Dank
an die Volksbank Schwarzbachtal für das Dienstauto, gespendet
aus Mitteln des Gewinnsparvereins. Mit Unterstützung einer Geld-
spende der Sparkasse Kraichgau konnte ein weiteres Dienstauto
angeschafft werden.
Der Vorstand und die MitarbeiterInnen der Kirchlichen Sozialsta-
tion bedanken sich bei allen Mitgliedern der Krankenpflegevereine
und bei den nachstehend genannten Spendern:
Gemeinden im GVV Waibstadt
Bürgermeisteramt Helmstadt-Bargen
Krankenpflegeverein Reichartshausen
Amsel Kontaktgruppe
Arnold + Mai Getränke
Blumenhäuser Dries u. Föhner
Bäckereien Rupp u. Schieck
Bäckereien Banspach u. Rothermel
Bäckereien Maurer u. Kirsch
Bäckerei Walk Flinsbach
Metallwerke Helmstadt-Bargen
KFZ Ernst Helmstadt-Bargen
Prof. Dr. H.W. Meuer Daisbach
MAWI Druck Helmstadt-Bargen
Bruderhilfe Versicherungen
Raban-Apotheke Helmstadt-Bargen
Elster-Apotheke Aglasterhausen
Wildpark-Apotheke Schwarzach
DRK-Ortsgruppe Helmstadt
Dikta Gourmet Menü-Service
Reha-Team Sinsheim
Reha-Care Bad Rappenau
Sanitätshaus Schach
Kirchliche Sozialstation Flinsbach,
Kornsgasse 22, 74921 Helmstadt-Bargen

Der Rhein-Neckar-Kreis informiert:
Ernährungsbildung - Unser Kindergarten ist dabei!
Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher
"Fit essen schmeckt! Unsere Tageseinrichtung ist dabei", heißt
eine zertifizierte Fortbildung für Erzieher/-innen und Leiter/-innen
von Kindertagesstätten, die neue Erkenntnisse über die Ernäh-
rungserziehung von Kindern vermittelt. Die Veranstaltung im Rah-
men der Landesinitiative "BeKi - bewusste Kinderernährung" fin-
det am 11. Juni 2008 von 9.00 bis 16.15 Uhr im Großen Sitzungs-
saal des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis, in Heidelberg statt.
Anmeldungen sind bis spätestens 30. Mai an das FORUM Ernäh-
rung des Rhein-Neckar-Kreises zu richten unter Tel. 06222/3073-
4363 oder -4265, oder per E-Mail unter uschi.schneider@rhein-
neckar-kreis.de. Dort erhält man auch Auskunft über weitere Ter-
mine sowie das komplette Fortbildungsangebot des FORUM Er-
nährung für 2008.

Agentur für Arbeit
Mini- oder Midi-Jobs
Sackgasse oder Chance?
Informationsveranstaltung für Frauen im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe BIZ und Donna
Da die Zahl der Beschäftigten in Mini-Jobs permanent steigt und
der Frauenanteil mehr als 60 Prozent beträgt, wird dieses Thema
am Dienstag, 13. Mai, ab 14.00 Uhr das Thema "Mini-Job,
Midi-Job oder mehr?" näher betrachtet.
Wichtige Fragen werden beantwortet, wie zum Beispiel:
* Worin liegt der Unterschied zwischen Mini-Job und Midi-Job?
* Welche Rechte und Pflichten ergeben sich aus einem solchen

Beschäftigungsverhältnis?
* Welche Auswirkungen hat der Mini - oder Midi-Job auf die

Rente?

Gisela Deuer, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt der Agentur für Arbeit in Heidelberg, hat für diese und an-
dere Fragen Herrn Thomas Tallafuss, Experte der Deutschen
Rentenversicherung Baden-Württemberg, gewinnen können.
Die Veranstaltung findet am 13. Mai im Berufsinformations-
zentrum der Agentur für Arbeit, Bergheimer Straße 147 (Land-
friedhaus), 69115 Heidelberg, statt.
Vorgesehene Dauer etwa zwei Stunden - eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, und die Teilnahme ist kostenlos.
Fragen klärt Gisela Deuer, Tel. 06221/524220.

Der Sozialverband VdK in der Brunnenregion
informiert:
Schwerstkranke: Anspruch auf bessere Versorgung
zu Hause
Schwerstkranke, die an ihrem Lebensende zu Hause gepflegt wer-
den wollen, haben künftig Anspruch auf eine bessere Versorgung.
Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Kranken-
kasse und Kassenärzten nach einer Mitteilung in Berlin entschie-
den. Mit der neuen Richtlinie soll ein menschenwürdiges Leben
in vertrauter Umgebung bis zum Tod ermöglicht werden.
Anspruch auf die so genannte Palliativ-Betreuung besteht, wenn
sie ärztlich verordnet wird. Grundsätzlich ist keine Befristung vor-
gesehen. Die Krankenkassen haben aber die Möglichkeit, die Ver-
ordnung zu überprüfen. Der Betreuungsanspruch schließt bei Be-
darf auch eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft in Not- oder Krisen-
fällen ein. Dazu gehört auch die psychosoziale Unterstützung von
Kranken und Angehörigen.

VHS Sinsheim
Die ertragreiche Internetpräsenz: Kundenbeziehungs-
pflege, Management und Rechtssicherheit
Dieses Seminar richtet sich an mittelständische Unternehmen und
Selbständige, die eine Internetpräsenz betreiben oder eine Einfüh-
rung planen. Die Firmeninternetpräsenz ist die Visitenkarte der
Unternehmen und wird immer wichtiger. Kunden informieren sich
im Internet und entscheiden sich schon dort für oder gegen ein
Unternehmen. In diesem Seminar werden Grundsätze zum Be-
trieb der Internetfirmenpräsenz als erfolgreiches Marketingwerk-
zeug vermittelt. Rechtliche Vorschriften zur Vermeidung von Ab-
mahnungen werden ebenfalls behandelt (Haus der VHS, Studio,
1 Samstag, 10.05., 9.00 bis 13.00 Uhr, Siegfried Probst).

Steuerliche Gewinnermittlung für Kleinunternehmer
und Freiberufler
Mittlere und große Unternehmen müssen ihren Jahresgewinn
durch eine ordnungsgemäße Buchführung mit Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung nachweisen. Bei Kleingewerbetreibenden
mit geringen Gewinnen und niedrigen Umsätzen und bei allen
Freiberuflern genügt dagegen eine einfache Einnahmen-/Ausga-
ben-Gegenüberstellung (so genannte Einnahme-Überschuss-
rechnung). Die notwendigen Kenntnisse werden hier vermittelt.
Behandelt wird ebenfalls, wie man eine Umsatzsteuervoranmel-
dung erstellt (Haus der VHS, Raum 302, Samstag, 17.05., 8.30 -
13.30, Leitung: Nicole Walker, Dipl.-Finanzwirtin (FH)).

NEU: Nordic Walking für Anfänger - vormittags
Ab Montag, 26.05., 9.00 bis 10.30 Uhr, 8 Vormittage, Treffpunkt:
Parkplatz am Waldspielplatz Burghälde/Quellbergweg, Leitung:
Michaela Hanel

Einkommensteuererklärung leicht gemacht
Der Kurs richtet sich ausschließlich an Arbeitnehmer. Es werden
die steuerlichen Grundkenntnisse vermittelt, soweit diese für die
Ausfertigung der Einkommensteuererklärung der Arbeitnehmer
von Bedeutung sind. Ausführlich behandelt werden der Wer-
bungskostenabzug bei den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit, die Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen,
die steuerliche Berücksichtigung von Kindern und die Vorausset-
zungen für die Eintragung von Freibeträgen auf der Lohnsteuer-
karte, Haus der VHS, Raum 305, 3 Abende, mittwochs, ab 28.05.,
18.30 bis 21.00, Leitung: Nicole Walker, Dipl.-Finanzwirtin (FH).
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genüber denjenigen sind, welche die Feuerwehr bei einer Bemus-
terung ausgesucht hatte. Bemängelt wurde in der Ratsrunde
auch, zu spät und nicht vollständig vom Planungsbüro unterrichtet
worden zu sein. Nach einigen Wortwechseln traf der Gemeinderat
folgenden Beschluss: Auftragsvergabe an die Firma Kessler,
Durchführung einer Bemusterung. Der Zuschlag gilt nur als erteilt,
wenn die Bemusterung die Gleichwertigkeit der Spinde bestätigt.
Zur Lieferung von Klapptischen und Stühlen erfolgte der Zuschlag
an die Firma Brunner aus Rheinau.
Für die Küche im Gebäude hat die Firma Geiß aus Eschelbronn
das günstigste Angebot zum Preis von 2.795 � abgegeben. Das
Angebot enthält einen Zweiplattenherd ohne Backofen aber mit
Mikrowelle. Im Rat wurde angeregt, einen Herd mit Backofen in
die Küche einbauen zu lassen, da die Räumlichkeiten auch von
den Landfrauen genutzt werden. Es soll jedoch versucht werden,
innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens einen Herd mit
vier Kochplatten sowie einen Backofen zu erhalten.
Weitere Informationen der Architekten betrafen den Fortschritt
der Baumaßnahme. Derzeit wird die Außenanlage erstellt, die
Verputzarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Die Maler- und Flie-
senlegerarbeiten sind in Kürze beendet und in der Fahrzeughalle
werden derzeit die Installationen vorgenommen.
Mit Nachträgen und damit mit Mehrkosten ist bei der Schließan-
lage deshalb zu rechnen, weil einfache Türen durch eine Alumini-
umtür ersetzt werden müssen.
Bei der Außenlage war aufgrund schwammigen Untergrunds ein
Bodenaustausch notwendig, was wiederum zu Mehrkosten führt.
Der Gehweg vor dem Gebäude werde mit Pflastersteinen ausge-
legt, weil durch die hohen Benzinpreise auch die Preise für Teer-
decken mit Bitumen im Preis wesentlich gestiegen sind.
Zur Holzversteigerung am 26.04.2008 wurden 120 Ster Bu-
chenholz angeboten. Der Anschlag beträgt 52 � je Ster.
Für die Kindergärten wurde die Bedarfsplanung für das Kinder-
gartenjahr 2008/2009 genehmigt. Positiv bewertet wurde im Ge-
meinderat die Arbeit des Kuratoriums zur Verteilung der Kinder
auf die jeweiligen Gruppen und Kindergärten. Hier sei im Laufe
der Jahre eine nun gute Zusammenarbeit aller Beteiligten entstan-
den, so das Fazit im Gemeinderat. Anzahl der Kinder: 96 von 3
bis 6,5 Jahre, 32 Kinder unter 3 Jahre.
Einem Bauantrag für zwei Lagerhallen im Gewerbegebiet Zucker-
baum erteilt der Gemeinderat seine Zustimmung. Die Bedenken
eines Angrenzers wegen der Art der Bepflanzung der Grünfläche
sollen dem Kreisbauamt mit einem Vorschlag der Gemeinde mit-
geteilt werden.
Zustimmung fand auch ein Baugesuch für einen Wohnhausanbau
in der Panoramastraße.
Der Überlassung der Sport- und Kulturhalle für zwei Veran-
staltungen des Musikvereins wurde zugestimmt.
In den Bekanntgaben der Verwaltung teilte BM Bösenecker
mit, dass für die Friedhofsglocke einige Spenden eingegangen
sind. Die neue Friedhofsglocke wird voraussichtlich Mitte Mai
2008 in einer Feierstunde in Betrieb genommen.
Anfragen und Mitteilungen der Gemeinderäte betrafen fol-
gende Punkte: Cedric Wieland meinte, dass die Geschwindig-
keitsanzeigen an den Ortseingänge teilweise wieder defekt seien.
Manfred Hafner mahnte Beratungen zur Zukunft der Merianschule
an. BM Bösenecker teilte mit, dass durch Rektor Nerpel bereits
Kontakte mit der Gemeinde Lobbach geknüpft wurden. Der Ge-
meinderat werde noch informiert. Weiter teilte der BM mit, dass
die Epfenbacher Grund- und Hauptschule als überregionale "Ball-
schule" in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg tätig ist.
Das Hallenbad werde auch von anderen Schulen der Umgebung
für den Schwimmunterricht genutzt.
Der Leserbrief in der RNZ wegen mangelnden Anschlusses bei
der Buslinie 754 nach Heidelberg kam durch ein Fehlverhalten
eines Busfahrers, der in Lobbach nicht auf den anderen Bus war-
tete, zustande. BM Bösenecker teilte mit, diese Antwort vom BRN
aufgrund der Anfrage nach einem Leserbrief in der RNZ erhalten
zu haben.
Sabine Reißig wollte wissen, weshalb BM Bösenecker nicht am
Spatenstich für den Neubau des Altenpflegeheimes in Waibstadt
teilnahm. BM Bösenecker teilte mit, eine notwendige Beratung
bei der Baustelle Feuerwehrgerätehaus habe dazu geführt, dass
er am Spatenstich nicht teilnehmen konnte.
Herbert Ziegler

Nächste Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Mittwoch,
21.05.2008, um 19.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt.
Die Tagesordnung wird durch frühzeitigen Aushang im Rathaus
Epfenbach sowie durch Abdruck im nächsten Nachrichtenblatt
öffentlich bekannt gegeben.

Grund- bzw. Gewerbesteuer 2008 -
nächste Rate fällig!
Wir weisen darauf hin, dass die zweite Rate an Grund- bzw. Ge-
werbesteuer 2008 am 15.05.2008 zur Zahlung fällig werden. Die
Barzahler werden gebeten, die Termine einzuhalten, den Abbu-
chern werden die jeweiligen Beträge fristgerecht belastet.

Öffentliche Bekanntmachung
der Haushaltssatzung 2008
I. Aufgrund von § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) wird folgende Haushaltssatzung bekannt
gemacht:

Haushaltssatzung der Gemeinde Epfenbach
für das Haushaltsjahr 2008
Aufgrund von § 79 GemO in der derzeit gültigen Fassung hat der
Gemeinderat am 19. März 2008 folgende Haushaltssatzung für
das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je 5.602.100 �

davon
im Verwaltungshaushalt 4.667.500 �
im Vermögenshaushalt 934.600 �

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitions-Förderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von -

3. Dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigung von -

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf 500.000 �

§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf 330 v.H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 330 v.H.

der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge

II. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind vollzugsreif.
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat am 30.04.2008 die Gesetzmä-
ßigkeit der Satzung nach § 81 Abs. 2 GemO i.V.m. § 121 Abs. 2
GemO bestätigt.
III. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan liegt gem. § 81 Abs.
3 GemO in der Zeit vom 13. Mai 2008 bis einschließlich 21. Mai
2008 im Rathaus, Zimmer 4, während der Sprechzeiten öffent-
lich aus.
IV. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
GemO oder aufgrund der GemO beim Erlass dieser Satzung kann
nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter
Einbeziehung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich der Gemeinde gegenüber geltend gemacht wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt sind.
Epfenbach, 6. Mai 2008
gez. Bösenecker, Bürgermeister
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Bürgergabe 2008
Die Ausgabe der Loszettel für die diesjährige Bürgergabe findet
am Dienstag, 13.05.2008,, in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr
in der Gemeindekasse, Zimmer 3, Herr Kleitsch, statt.

Geänderter Redaktionsschluss
Mit Blick auf den bevorstehenden Feiertag möchten wir zur Er-
scheinung des Nachrichtenblattes die Vorstände, Schriftführer,
Berichterstatter ... auf Folgendes hinweisen:
Wegen Fronleichnam am 22. Mai 2008 wird der Redaktions-
schluss der KW 21/2008 vorverlegt auf Montag, 19.05.2008,
8.00 Uhr.
Wir bitten die jeweils verantwortlichen Berichterstatter/-innen um
Beachtung.

Sprechstunde des Revierleiters
Von Mai bis September findet keine Abendsprechstunde des Re-
vierleiters Groß statt.

Hallenbad geschlossen
Unsere Badegäste möchten wir darauf hinweisen, dass das Hal-
lenbad in den Pfingstferien von Samstag, 10.05.2008, bis ein-
schließlich Sonntag, 25.05.2008, geschlossen bleibt. Ab Montag,
26.05.2008, ist das Bad dann wieder zu den üblichen Zeiten ge-
öffnet.

Museum geöffnet
Das Heimatmuseum (www.heimatmuseum-epfenbach.de) ist
wieder am Sonntag, 1. Juni 2008, von 14.00 bis 17.00 Uhr für
normalen Besuch geöffnet. Individuelle Führungen sind bei ent-
sprechender Beteiligung nach telefonischer Absprache (07263/
4089-0 oder 07263/771125) auch zu anderen Zeiten möglich.

Freiwillige Feuerwehr Epfenbach
Arbeitseinsatz Feuerwehrhaus
Am vergangenen Wochenende fand nach einigen Wochen Pause
wieder einmal ein Arbeitseinsatz der Feuerwehr am Neubau des
Feuerwehrhauses statt. Da durch den Feiertag am Donnerstag
einige Kameraden am Freitag Urlaub hatten, konnten wir nicht
erst um 17.00 Uhr wie in den vergangenen Wochen beginnen,
sondern schon am Vormittag, und hatten dadurch zwei volle Ar-
beitstage zur Verfügung. Während dieser Zeit wurden die Lampen
in der Fahrzeughalle, den Werkstätten und Lagerräumen sowie
auf der Empore der Halle fertig montiert und angeschlossen. Eine
besondere Schwierigkeit war dabei, die über neun Meter langen
und dementsprechend schweren Lichtbänder in der Halle über
Gerüste an ihren Platz zu bringen und dort zu befestigen.

Kameraden beim Montieren der Lampen in der Kassettendecke

Außerdem wurden die Deckenleuchten im Untergeschoss in der
Umkleide Männer, Kleiderkammer und Heizraum montiert sowie
die Leuchten in die Kassettendecke des Casinos und der Küche
eingebaut. Alles in allem wurden an diesen beiden Tagen fast 70 (!)
Lampen komplett verarbeitet und angeschlossen. Da aber immer
noch viel Arbeit zu tun ist, findet am kommenden Wochenende,
Freitag, 09.05., und Samstag, 10.05., wieder ein Arbeitseinsatz
statt. Arbeitsbeginn wie bisher Freitag, 17.00 Uhr, Samstag,
8.00 Uhr.

Übungstermine:
Am kommenden Montag (Pfingstmontag) findet natürlich keine
Übung statt.

Mannschaftstraining (Voranzeige):
Der nächste Block startet am 19. Mai wie gewohnt um 20.00 Uhr
am Feuerwehrhaus.

Maschinistenausbildung (Voranzeige):
Eine Maschinistenausbildung zum Thema Fahrzeug und Geräte-
kunde findet am Samstag, 24.05., statt. Der genaue Zeitpunkt
wird noch bekannt gegeben. Neben den Maschinisten sind dazu
auch alle interessierten Wehrangehörigen eingeladen.

Atemschutz (Voranzeige):
Die nächste Atemschutzübung findet am Montag, 26.05.,
20.00 Uhr, statt.

Sonstige Termine:
Am Sonntag, 18.05., sind zwei Termine, die von uns wahrgenom-
men werden. Zuerst die Einweihung des neuen Gerätehauses der
Feuerwehr Adersbach, die mit einem Tag der offenen Tür began-
gen wird. Abfahrt um 10.00 Uhr am Feuerwehrhaus. Danach fah-
ren wir weiter zum Schlachtfest der Nachbarwehr aus Reicharts-
hausen. Es besteht die Möglichkeit, zusammen mit einigen Kame-
raden mit dem Fahrrad die Rundtour zu bestreiten. Näheres zu
deren Abfahrtszeiten wird noch bekannt gegeben.
Zum Tag der offenen Tür lädt am Sonntag, 25.05., die Feuerwehr
Neckarbischofsheim ein. Dort werden wir ebenfalls gegen Mittag
an der Veranstaltung teilnehmen. Die Abfahrtszeiten werden noch
bekannt gegeben.

Volkshochschule

VHS Epfenbach
10.05. Backen für die Mütter für 6- bis 8-jährige Kinder

Merianschule, Küche,
einmal samstags 10.00 - 13.45 Uhr
Mitzubringen: Schürze, große Vorratsbehälter

Bitte denken Sie daran, sich rechtzeitig vor Kursbeginn, bei der
VHS-Leiterin Beate Höllig Tel. 07263/4089-0 oder privat 3464
anzumelden, denn eine Nichtanmeldung kann entscheidend sein,
ob ein Kurs stattfindet oder nicht.

Aus dem Vereinsleben

Gesangverein Liederkranz
Chor macht kurze Proben-Pause
Wegen der Pfingstferien legt der "Liederkranz" eine kurze Pause
ein: Am Mittwoch, 14. Mai, findet keine Chorprobe statt.
Nächste Chorprobe am Mittwoch, 21. Mai: gemischter Chor,
19.15 bis 20.30 Uhr; neue Chorgruppe 20.30 bis 22.00 Uhr.
Wir wünschen all unseren Sängerinnen und Sängern sowie ihren
Familien schöne, sonnige Pfingsten und den Reiselustigen unter
uns einen erholsamen Urlaub!
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Kleintierzuchtverein C 425 e.V. Epfenbach
Tag der offenen Tür am 11.05.
Am Muttertag, 11. Mai, veranstaltet der Kaninchen- und Geflügel-
zuchtverein Sinsheim einen Tag der offenen Tür an der Zuchtan-
lage mit einem Muttertagsfest. Für Speis und Trank ist gesorgt.
Die Veranstaltung ist von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Zum Be-
such dieser Veranstaltung sind die Mitglieder recht herzlich einge-
laden.
Die nächste Versammlung findet am Freitag, 16. Mai, ab 20.00
Uhr im Gasthaus "Zum Hirsch" statt. Die Mitglieder werden um
Terminvormerkung und Teilnahme gebeten.

Musikverein Epfenbach 1951 e.V.
Kontakt: 1. Vorsitzender Olaf Krebs, Epfenbach, Tel. 07263/1497,
www.musikverein-epfenbach.de
Bühnen-Abschied von Klaus Schmitt
Im Rahmen des Jahreskonzertes hatten sich die Musiker und die
Vorstandschaft zum Abschied von Klaus Schmitt noch etwas Be-
sonderes ausgedacht. Neben einem gewidmeten Walzerstück
bekam er die Original-Noten mit den Signaturen der Musiker des
Vereins. Das vereinstreue Urgestein stand schon vor 55 Jahren in
den Reihen der Feuerwehrkapelle auf der Bühne. Seine Klarinette
musste er nach 33 Jahren aktiver Tätigkeit aus gesundheitlichen
Gründen an den berühmten Nagel hängen und war als schlagferti-
ger Entertainer, gefragter Moderator, Sänger oder als recherchie-
render Chronik-Schreiber im treuen Dienste des Vereins bis heute
gefragt. Über 25 Jahre bekleidete er das Amt des Schriftführers
und erhielt die Förderer-Medaille in Gold. Viele schöne Ausflüge
und Kurzreisen gehen auf seine "Kappe". Auch weiterhin wird
er uns sicher mit Rat und Tat, wie z. B. als Kassenprüfer, zur
Seite stehen.

Jahreskonzert mit Abschied und Ehrungen
Am Samstag, 26.04., veranstalteten wir unser Jahreskonzert in
der Sport- und Kulturhalle. Pünktlich um 20.00 Uhr wurde zum
Auftakt der Evergreen "Musik ist Trumpf" intoniert. Dirigent Tobias
Soldner hatte die Musiker bestens auf den Abend vorbereitet. In
zahlreichen Proben wurde an Rhythmik, Dynamik und Harmonie
gefeilt, was sich am Konzertabend positiv bemerkbar machte.

Ehrung beim Musikverein Epfenbach (v.l.): Vorsitzender Olaf
Krebs, Steffen Emmerich (Förderer-Medaille in Silber), Ronya
Holzheuser und Nadine Strebel für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft
und Andreas Reichert für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Unser Vorsitzender Olaf Krebs konnte in der gut besetzten Halle
viele Blasmusikfreunde auch von den Nachbargemeinden begrü-
ßen. Mit viel Wehmut verabschiedeten wir unser jahrzehntelanges
Moderatoren-Urgestein Klaus Schmitt, der symbolisch das Manu-
skript an Dorothee Weiß übergab, die weiter hervorragend durch
den Abend führte. Die Akteure hatten ein Programm mit überaus
vielen Stücken in alle Richtungen der Blasmusik zu bewältigen.
Von klassischen Arrangements (Marsch aus Figaro, Trepak) über
schwungvolle Polkas (Katharinenpolka, Mährischer Traum) zu flot-
ten Samba-Rhythmen (Samba-Cocktail, Gilbert O’Sullivan Selec-
tion) und fetzigen Disco- und Rock-Klängen (Disco Fever, Rock
Opening, The lion sleeps tonight), um nur einige zu nennen, zeigte

das Orchester seine Vielseitigkeit. Auch ein Walzer (Mariechenwal-
zer), Klaus Schmitt gewidmet, wurde zu Gehör gebracht. Die
Schlagzeugtruppe mit Julian Wolf, Kai Ernst, Florian Ohlheiser, Till
Hermanns, Wolfgang Werkmann und Sascha König, sowie Stef-
fen (Trompete) und Silke Emmerich (Tenorhorn) und Fabian Wie-
land (Saxophon) zeigten während des Abends gekonnt und unter
großem Applaus solistische Einlagen. Der Schlusspunkt des Kon-
zertes wurde mit einem "Les Humphries Medley" gesetzt.
Ein Höhepunkt ganz anderer Art waren die von Georg Werkmann,
Vorsitzender des Kreisverbandes, durchgeführten Ehrungen: Ro-
nya Holzheuser und Nadine Strebel für 10 Jahre aktiv und Andreas
Reichert für 20 Jahre aktiv. Steffen Emmerich erhielt die Förderer-
Medaille in Silber.
Unsere zuverlässigen Helfer in der Küche und am Ausschank,
ohne die solch eine Veranstaltung nicht durchzuführen wäre,
machten ihre stressige Arbeit toll und sorgten für das nötige Ambi-
ente unterhalb der Bühne. Eine Verlosung eines attraktiven Reise-
preises nach Paris sowie Unterhaltungsmusik mit Gelegenheit
zum Tanzen ergänzten das Programm. Am nächsten Morgen
wurde früh mit dem Abbau begonnen. Bereits um 12.00 Uhr war
die Halle wieder aufgeräumt und frei.

Reservistenkameradschaft Epfenbach
IVVV-Wanderung am 10./11.05.
Zu einer Pfingst-Wanderung im schönen Jagsttal in Schöntal-
Westernhausen wird eingeladen. Start: Samstag, 13.00 bis 18.00
Uhr, Sonntag, 6.00 bis 13.00 Uhr

RK-Versammlung am 13.05.
Die Kameradschaft trifft sich am Dienstag um 19.30 Uhr im RK-
Raum, Kreisental.

Turnverein 1913 e.V. Epfenbach
Vorstandssitzung
Die nächste Sitzung der Vorstandschaft findet am Dienstag,
20.05., 20.00 Uhr, im Schützenhaus statt. Um pünktliches und
vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Lauftreff
Seit kurzem bietet der TV Epfenbach einen Lauftreff für alle Inte-
ressierten aus Epfenbach und Umgebung an (ab 16 Jahren).
Treffpunkt ist immer sonntags um 11.00 Uhr und donnerstags
um 19.00 Uhr am Schützenhaus Epfenbach. Gelaufen wird ca.
1,5 Stunden.
Ansprechpartner ist Thomas Ambiel.

Abteilung Turnen
Leider wurde die Siegesserie unterbrochen!

Das TV-Team nach dem Wettkampf in Nußloch

Am vergangenen Sonntag fand in Nußloch der dritte Durchgang
der Bezirksliga Nordbaden statt. Unsere Mannschaft traf auf die
SG Nußloch und den TV Neckarau, der bis zu diesem Zeitpunkt
ebenfalls noch keinen Punkt abgegeben hatte. So war schon von
vornherein klar, dass es sich hierbei wohl um den stärksten Geg-
ner der Liga handeln würde. Gut vorbereitet und sehr konzentriert
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ging das Team von Simone Hellmann an den Start und konnte
den Sprung mit sehr hohen und technisch sauberen Sprüngen
für sich entscheiden (Julia Schneid 13,20 Punkte, Lena Pechwitz
12,30 Punkte und Kathi Lerner 12,25 Punkte). Auch am Barren
konnten die Mädchen im Vergleich zum letzten Durchgang zule-
gen, allerdings reichte die Leistung trotzdem nicht aus, um den
Sieg an diesem Gerät an Land zu ziehen (Julia Schneid 12,90
Punkte, Lena Pechwitz 11,25 Punkte, Kathi Lerner 10,35 Punkte).
Neckarau ging nach zwei Geräten mit 0,60 Punkten in Führung
und gab diese Führung nicht mehr ab. Nußloch war zu diesem
Zeitpunkt bereits mit über 6 Punkten abgeschlagen. Der Balken
war mal wieder das "Problemkind" der Mädels, und bis auf Julia
hatte jede Turnerin einen Sturz zu verzeichnen. Sehr erfreulich war
allerdings, dass Janike Hartmann erstmals ihre Rückwärtsakro
gekonnt präsentieren konnte. Leider reichte es trotzdem nicht,
das Gerät zu gewinnen (Julia Schneid 12,5 Punkte, Lena Pechwitz
und Kathi Lerner je 10,9 Punkte). So zogen die Neckarauer Mäd-
chen davon, und obwohl die Riege aus Epfenbach am Boden
nochmals alles gab, war Neckarau auf und davon (Julia Schneid
13,1 Punkte, Lena Pechwitz 11,4 Punkte, Lena Schindler und
Kathi Lerner je 10,6 Punkte). Nichtsdestotrotz halten die Epfenba-
cherinnen momentan die Tabellenführung mit 10:2 Punkten. Jetzt
ist erst einmal Wettkampfpause und daher Gelegenheit, die Übun-
gen mit noch schwierigeren Teilen zu spicken, um dem TV Necka-
rau vielleicht bei der gemeinsamen Rückrunde Paroli bieten zu
können. Der letzte Durchgang der Vorrunde findet wieder vor
heimischer Kulisse statt und zwar am Sonntag, 29.06.

VdK-Ortsverband Epfenbach

Die Teilnehmer der Vier-Tage-Fahrt treffen sich am Freitag, 9. Mai,
6.50 Uhr, auf dem Marktplatz. Abfahrt ist um 7.00 Uhr Der Ausflug
geht in diesem Jahr an die Donau nach Schlögen.

VfB Epfenbach
Fußball - Seniorenspielbetrieb
Während die 2. Mannschaft über ein torloses Remis nicht hinaus-
kam, kam die 1. Mannschaft zu einem verdienten 2:1-Sieg beim
VfL Mühlbach nach Treffern von Mike Burdina und Michael Sam.
Auch wenn das erlösende Siegtor erst vier Minuten vor dem Ende
fiel, waren wir über den gesamten Verlauf das bessere Team. Nur
die Chancenverwertung ließ wieder einmal zu wünschen übrig.
Mit diesem Dreier und dem gleichzeitigen 2:2 des TSV Dühren in
Treschklingen erhöhte sich unser Abstand auf Dühren auf vier
Punkte, und wir liegen jetzt nur noch einen Zähler hinter dem SV
Treschklingen. Also sieht die Welt wieder wesentlich anders aus.
Aber auf unseren Lorbeeren dürfen wir uns trotzdem nicht ausru-
hen, sondern müssen versuchen, auch am Pfingstmontag, 12.
Mai, gegen den SV Treschklingen im Willi-Kuch-Stadion dreifach
zu punkten. In der Vorrunde haben wir bereits gezeigt, wie das
anzustellen ist. Das Anspiel erfolgt bei der 2. Mannschaft um 13.15
Uhr, die 1. Mannschaft spielt um 15.00 Uhr. Alle interessierten
Fußballfreunde werden gebeten, die Spiele zu besuchen und un-
sere Mannschaften stimmkräftig zu unterstützen.

Voranzeige:
Mittwoch, 21.05., 18.45 Uhr: VfB II - TSV Steinsfurt II
Donnerstag, 15.05., 18.45 Uhr: VfB I - TSV Steinsfurt I
Sonntag, 25.05., 13.15/15.00 Uhr: SV Rohrbach/S. - VfB

Fußball - Jugendspielbetrieb
E-Junioren: Fr, 09.05., 18.00 Uhr, VfB - TSV Waldangelloch
Auch zum Besuch dieses Jugendspieles wird herzlich einge-
laden.

Altpapiersammlung
Langsam rückt der Termin für die Altpapiersammlung näher. Am
Samstag, 19. Juli, ist es so weit. Wer allerdings bereits jetzt Papier
und Kartonagen loswerden möchte, kann diese vor der Holzhütte
gegenüber des Clubhauses abstellen. Wir weisen nochmals aus-
drücklich darauf hin, dass Styropor nicht zum Altpapier zählt.

DLRG Meckesheim e.V.
Kinder- und Jugendschwimmtraining
Wir machen Pfingstferien. Am 10., 17. und 24. Mai fällt das Kin-
der- und Jugendschwimmtraining im Hallenbad in Epfenbach aus.
Am Samstag, 31. Mai, geht es dann zu den bekannten Zeiten
wieder weiter.
Allen Mitgliedern und Freunden der DLRG Meckesheim wünschen
wir ein schönes Pfingstfest

Parteien und Vereinigungen

CDU-Gemeindeverband Epfenbach
CDU-Grillfest am 18.05.
Am Sonntag, 18. Mai, ist es wieder so weit: Das alljährliche Grillfest
der CDU Epfenbach! Gegrillt wird traditionell bei der Halle der
Kleintierzüchter. Neben vielerlei Getränken bieten wir: Schweine-
rückensteaks, heiße Wurst und Currywurst, Wurstsalat, Salatteller
und Pommes Frites. Aber auch unsere reichhaltige Kuchentafel
samt Kaffee steht auf der Speisekarte. Wir laden Sie alle recht
herzlich ein, uns zu besuchen und in geselliger Runde bei uns
zu Essen.
Besuchen Sie auch einmal unsere interessante Internetseite:
www.cdu-epfenbach.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Pfarramt, Hauptstraße 51, 74925 Epfenbach,
Tel. 5857, Fax 3216,
E-Mail: ev.pfarramt.epfenbach@t-online.de
Bürozeiten von Pfarrsekretärin Hannelore Förster:
dienstags, 13.00 - 18.00 Uhr, und donnerstags, 8.00 - 13.00 Uhr
In der Vakanzzeit übernimmt die Vertretung Pfarrer Matthias
Sehmsdorf in Reichartshausen, Tel. 06262/6213. In dringenden
Fällen wenden Sie sich bitte an den Kirchengemeinderat Joachim
Ackermann, Tel. 4246.
Donnerstag, 08.05.
15.00 Uhr Seniorentreff im CUH. Herzliche Einladung!
Samstag, 10.05.
13.00 Uhr Trauung von Heiko Kress und Nadine Lenz-Kress

mit Pfarrer Matthias Sehmsdorf in der evangeli-
schen Kirche

14.30 Uhr Goldene Hochzeit von Werner und Hermine Kuch in
der evangelischen Kirche mit Pfr. Steffen Haselbach

Sonntag, 11.05. - Pfingstsonntag
10.15 Uhr Gottesdienst mit alkoholfreiem Abendmahl in Ein-

zelkelchen mit Pfr. i.R. Peter Beisel. Die Kollekte ist
für Aufgaben der Badischen Landesbibelgesell-
schaft und für die Bibelverbreitung in der Welt be-
stimmt.

19.00 Uhr Bibelstunde der AB-Gemeinschaft
Pfingstmontag, 12.05.
10.30 Uhr Bezirksgottesdienst im Grünen in Hoffenheim.

Herzliche Einladung! In unserer Kirchengemeinde ist
kein Gottesdienst.

Dienstag, 13.05.
keine Probe des Kirchenchores (Pfingstpause)
Sonntag, 18.05.
9.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Wolfgang Schieck,

anschl. Kirchencafé

Projekt-Proben gehen gut voran!
Seit nunmehr einem Monat wird mit Eifer gelernt, geprobt und
schließlich gesungen - der Chor liegt bestens im Zeitplan. Aus
diesem Grund darf sich die mittlerweile auf fast 45 Personen ange-






